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ANLAGE 	
- 20 geheftet - 

In dem Verwaltungsstreitverfahren des 

des Herrn  

gegen 

die Bundesrepublik Deutschland 

legt die Beklagte und Berufungsbeklagte das mit gerichtlicher Verfügung vom 1. 

Juni 2012 erbetene Datenmaterial - sowie ergänzende Erläuterungen der Bundespo-

lizeiinspektion Kassel - vom 12. Juni 2012 vor. 

Namen von nicht am Verfahren beteiligten Personen wurden nach Aufforderung 

durch die vorgesetzte Dienstbehörde geschwärzt, um einen vertraulichen Umgang 

mit den vorliegenden Unterlagen wird gebeten. 
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